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Ihr Antrag nach Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) vom 11.04.2019 - Ge-
schwärzte Fassung der Marktanalyse nach Drittbeteiligungsverfahren gem. § 8 
Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG)  
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wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 11.05.2021 mit obigem Aktenzeichen, Ihre 
zwischenzeitlich geleistete Zahlung sowie unsere Zwischennachricht an Sie vom 
22.07.2021. 
 
Aus dem Drittbeteiligungsverfahren, das die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg 
(BITBW) zwischenzeitlich abgeschlossen hat, ergab sich keine Einwilligung der betroffe-
nen Unternehmen in die Veröffentlichung ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
Nach § 6 des Landesinformationsfreiheitsgesetzes besteht damit der begehrte Informa-
tionsanspruch nicht. 
 
Wir können Sie somit lediglich auf die Ihnen am 02.12.2020 übermittelte Fassung des 
Dokuments verweisen.  
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Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 

Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart erhoben werden. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen     gez. 

Ralf Armbruster      Stefan Häßler 

Bereichsleiter Digitale Bildungsplattform   Regierungsdirektor 

 


